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Anmeldenummer / Filing No / No  de Ia dernande: 79 101 960.7 

Veröffentlichungs-Nr. I Publication No / No  de Ia publication: 65 1+9 

Bezeichnung der Erfindung: 	Stablilsierte, flammgeschOtzte, thermoplastische Formmassen 

Title of invention: 

Titre de 11nvention 

Klassifikation / Classification / Classement : 	C08L 77/00 

ENTSCHEIDUNG I DECISION 

vom / of I du 18. Dezember 1985 

Anmelder / Applicant / Demandeur: 

Patentinhaber / Proprietor of the patent / 	BASF AG 	(Beschwerdegegner) 
Titulaire du brevet 

Einsprechender / Opponent / Opposant: 	Bayer AG (Beschwerdeführer) 

Stichwort / Headword I Référence: Wlderrufsantrag des Patentinhabers/BASF 

EPO/EPC/CBE Art. 102(3)(a), 113(2) 

"Widerruf des europAIschen Patents" 

"Förmlicher Antrag des Patentinhabers" 

Leitsatz I Headnote / Sommaire 

Beantragt der Patentinhaber im Elnspruchsverfahren den Widerruf selnes Patents, 

so 1st dleses ohne SachprQfung der PatenthlnderungsgrQnde zu widerrufen (im Anschlu6 

an die Rechtsauskunft des EPA Nt. 11/82,  Amtsbl. EPA 1982,57 und die Entscheldung 

T 73/8 1+, Amtsbl. EPA 1985, 241). 
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Angefochtene Entscheidung: 	Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts 

vom 	13. Juni 1981 	, mit der der Einspruch gegen das euro- 

päische Patent Nr. 6549 	aufgrund des Artikels 102(2) 

EPU zuruckgewiesen worden ist. 
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SACHVERHALT UND ANTRXGE 

I. Durch Entscheidung, der Einspruchsabteilung des Europischen 

Patentamts vom 13. Juni 1984 wurde der Einspruch gegen das 

europische Patent Nr. 006 549, das auf die europische 

Patentanmeldung Nr. 79 101 960.7 erteilt worden war, zu-

rUckgewiesen. 

II. Gegen diese Entscheidung erhob die Einsprechende am 12. Ju-

ii 1984 Beschwerde und bezahite die GebUhr. Die Beschwerde-

begrUndung wurde am 13. Oktober 1984 eingereicht. 

III. Die Einsprechende beantragt, das europische Patent zu 

widerrufen. Mit Schreiben voru 05. Juni 1985 beantragt nun-
mehr die Patentjnhaberjn ebenfalls, das europische Patent 

zu widerrufen. 

ENTSCHE I DUNGSGRUNDE 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU7 sie 1st daher zu1ssig. 

2. Da der Patentinhaber selbst den Widerruf seines Patents 

beantragt hat, stelit sich zunchst die Frage, ob em 

soicher Antrag zugelassen werden kann. Im Einspruchsver-

fahren vor dem EPA hat sich fUr den Patentinhaber das 

BedUrfnis ergeben, sein Patent mit rUckwirkender Kraft (ex 

tunc) zu beseitigen. Das Europische Patentamt hat daher 

nach einem rechtlichen Weg gesucht, wie sich der Patent-

inhaber im Einspruchsverfahren des europischen Patents 

rUckwirkend entledigen konnte. Diese Lösung wurde in der 

Rechtsauskunft Nr. 11/82 (Aintsbl. EPA 1982, 57) dargelegt. 

Sie sieht vor, dai3 der Widerruf des europischen Patents 

(ohne weitere PrUfung der Patentfhigkeit) erfolgt, wenn 
der Patentinhaber erklärt, dal3 er der Aufrechterhaltung des 
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Patents in der erteilten Fassung nicht zustimrnt und er auch 

keine genderte Fassung vorlegt. Entsprechendes wurde ange- 

nommen fUr den Fall, daI3 der Patenzntinhaber den Antrag 

stelit, das Patent zu widerrufen. 

3. Diese Lösung begegnet keinen rechtlichen Bedenken; sie 

steht im Einklang mit der Vorschrift nach Artikel 113 (2) 

EPU, wonach sich das EPA an die vom Patentinhaber "vor-

gelegte oder gebilligte Fassung" des europäischen Patents 

zu halten hat. Diese Billigung liegt nicht vor, wenn der 

Patentinhaber, ohne eine genderte Fassung vorzulegen, 

ausdrUcklich erklrt, daB er der Aufrechterhaltung des 

Patents in der erteilten Fassung nicht zustimmt (vgl. T 

73/84 "Widerruf auf Veranlassung des Patentinhabers/SMS" - 

Aintsbl. EPA 1985, 241). Dies hat zur Folge, daB gegen den 

Willen des Patentinhabers das Patent nicht aufrecht er-

halten werden kann. Daher kann er die notwendige Folge 

einer soichen Erk1rung - also den Widerruf - auch 

unmittelbar beantragen. 

4. Im vorliegenden Fall lautet der Antrag des Patentinhabers 

auf Widerruf des Patents. Es besteht kein Zweifel, dal3 er 

damit Widerruf i.S.v. Artikel 102 (1) mit der Wirkung von 

Artikel 68 EPU, also dem Wegfall der Wirkungen der euro-

pischen Patentanineldung und des darauf erteilten Patents 

von Anfang an anstrebt. Dieser Antrag unterscheidet sich 

von der Erklrung Uber die Nichtbilligung irgendeiner 

Anspruchsfassung zwar der Form, aber wegen der gleichen 

Zielrichtung nicht dem Inhalt nach, so daB der hier 

gesteilte Antrag als Entzug des Einverstndnisses mit der 

erteilten Fassung des Patents ausgelegt werden kann. 
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5. 	Beantragt der Patentinhaber selbst den Widerruf des Pa- 

tents, so ist eine Prflfung i.S.v. Artikel 102 EPU, ob die 

in Artikel 100 EPU genannten GrUnde der Aufrechterhaltung 

des Patents entgegenstehen, nicht nur entbehrlich, sondern 

ausgeschlossen. Das Fehien einer gultigen Fassung des 

Patents .(vgl. oben Nr. 3) hat zur Folge, daB das Patent 

einer sachlichen PrUfung der vorgebrachten 

Patenthinderungsgrunde entzogen 1st. 

ENTSCHEI DUNGSFORNEL 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

I. 	Die angefochtene Entscheldung wird aufgehoben. 

2. 	Das europische Patent Nr. 006 549 wird widerrufen. 
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